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Bebauungspl~ Sanierungsgebiet IrI 
Teilgebiet UMetzgergasse West" 

1) Plangebiet 

~.-- .... . 

,ran~S\~ 1976 

Der Geltungsbe:reich d,tH;l ßebauungaplans ist ein Teilgebiet 
des Sanierungsgebieta III "Hintere Grabenst+,asße/Alt;~:r 
Botanischer Ga~ten. Das :Gebiet wurde du~ch ßeschluas des 
Gemeinderats vom 11.10,1971 gemäss § 5 stBauJJ'G als Sa-
nierungsgebiet fBrmli~h festgelegt. ~ 

2) Sanierungszwec~ upd Aufsape des Bebauungsplans~ 

Das Gebiet liegt innerhalb der Altstadt im Bereich des 
Geschäftszentrwna '" Der Bebauungsplan soll eine Anpassung 
der Nutzung an.die der~eitigen Erfordernisse i~ Geschäfts-
zentrum e:rJnöglic~en und die "Grundlage für die Verbesserung 

10i 

der Wohn- und ArlJe.i tavel.'}1.ä:t. tnisse bi"+den. 
i 

Im Einzelneri gel~an folgende Ziele; \ 
I' 

a) E~haltung de:o':WolmtJ.äche und Verbesserung der Wolm-
vernältnisse durch Moderniaierung bestehender er-
haltenswerter:Wohnungen sowie Neubau neuer Wohnungen 
insbesondere als Sozialwohnungen für Sanierungabe-
troffene (Ersatzwohnung~bau). 

b) SchaffW1g von ~rweiterungsmöglichkeiten der be~ten­

den gewerblichen mittelständischen Dienstleistungs-.. 
betriebe. 
Dadurch Möglichkeit der räumlichen Zusammenfassung 
bisher ausgelagerter Betriebstei (z.B. ]'irrna Heim, 

e bisher Betriebsteile in Lange Gasse 18, Met~ger-
se 5 und Am Lustnauer Tor 9 ausgelagert hat - ~r­

satzbau Metzgergasse 4). 
ßrsatzbuu für Betriebe, die innerhalb des Sanierungs-
gebietes "Hintere Grabenstrasse!Alter Botanischer 
GartenIl umgesetzt werden müssen (Metzgergasse 11-15 neu) 
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c) Neuordnung des"Verkehra·;:, ,".' .. 

Einbeziehung der Langen Gasse' in ~ie·Fu88gängerzone. 
Schaffung von Anliefel'·~o:Q.en, iJl,',der 'Nähe de~ Fussgängerzone. 

Andienung des Gebiets über die Anlieferschleife 
Froschgasse - Hirschgasse - Collegiumsgasse - Hafengasse -
Neue Strasse und mit Hilfe einer stichstrasse Neue Strasse -

Metzge~asse (Wendeplatte bei Gebäude Metzgergasse 3) 

- siehe Rahmenplan für die Altstadtsanierung -. 
Schaffung eine's _'durchgehenden Fusswegs mit Strassenbäumen 

entlang dem noch zu sanierenden'Wasserlauf des Ammerkanals. 
Der ruhende Verkehr soll aus dem, Gebiet ausgelagert werden 
an den Rand der <·Ait8t~·dt. ':'Di'~ ~ä~hsten Parkierungsanlagen 

, 

sind ~m benachbarten Teilgebiet ,S 1, A des förmlich festge-

les;te:n, .~.;1ni,e+pngsgebt~,1if;ls ·"l1inte;re. Grabenstraasell und im 

Bereioh np?:dliqf1,~ dEp: .. R~f:lll~n~t;r§..sße- vo:rgesehen • 

. d) Wohnnahe Infrastruktur 

~ -_._--,,--------

In 'der Frage der·:' wohnnaben': In.frastruktur· muss das Plan-

gebiet ill,l.grössera~ Z~S~lI)lij.@Jw.ang deX' Umgebung gesehen 
we~den. <, 

Folgende E~n~ic4t~ge~ sind vorhanden bzw. geplant; 
Kinderspielp~at~ -t'IBQ~anißgher Garten 

Kleinkin~~,~api'?f.tJ..§.c1).eA vo,rgeseben im Hofbereich des 
nördlich anschli~~sendan ,B~reich~ "Beim Nonnenh.aus" 
(förmlich fest~elegte~·:lS~~ier~g~gebiet) , _,i~_' _'_, 

urld"- in der westlich anschliessenden Grünfläohe 

zwischen Wilhelmstift und Kirohe St.Johann; 
Kindergarten - geplant im Innenber~ich (Stiefelhof) 
des ~uartiers zwischen Froschgasse, Neustadtgasse, 

und Bachgasse, 
Grundschule - Melanchthonschule Müuzgasse. 

--
Die Kinderspielplätze sind später ohne Uberschreitan einer 
Fahrstrasse zu erreichen~ Bei dem Weg zum Kindergarten Stiefelhoj 
und zur Grundschule ist jeweils die Anleiferstrasse zu über-

schreiten. 

e) Stadtbild 

Das Plangeb·i~tge.hö~t· ~ur; hi~tort~cp.e~ Altstadt. 
Das charak~~rlstisoh;Aii~iadt~;l~ soll in den Strassen 
Hafengasse, Neue ~tra~se und Lange Gasse er~alten bleiben. 
Inder Metzgergasse sol.l die Neubebau"l:ffig an das Bild 

. -

der historischen Bebauung'angep~sst werden. 
• I. 

Von Eedeutung'i~t d:ie'Erhal~~g' der,charakt~ristischen 
~ , • ~,~ . 4' 

Dachlandschaft aus Satteldäohern mit Biberschwanzdeckung. 



3) Nutzungsart, Mass der Nutzung" 

Das Sanierungsziel kann nur mit an de:.Ausweisung des 
Gebiets als Mischgebiet gemäss § 6 BaUNVO erreicht wer-
den. Nur so ist es möglich, dem Wohnen den erwünschten 

Vorrang zu geben. 
Allerdings weist der erhaltenswerte Baubestand Grundflächen-
und Geschossflächenzahlen auf, die erheblich über den Werten 
des § 17 (1) BauNVO für das Mischgebiet liegen. Auch für .das 

neugeordnet'eGebiet sind Werte vorgesehen, die über diesen 
Werten liegen. 
Diese höhere Nutzungsdichte ist in dem Plangebiet grundsätz-

lich zulässig, da dieses bei Inkrafttreten der Baunutzungs-
verordnung überwiegend bebaut. war. 

Die Überschreitung der Werte wird durch folgende städtebau-
lichen Gründe gerechtfertigt ( § 17,8 BauNVO): 

a) Erhaltung des charakteristischen Stadt- und Strassenbildes 

der Altstadt mit geschlossener Bebauung an Strassen mit 
relativ engem Querschnitt. 

b) Erhaltung einer ,möglichst grossen Wohnfläche bei gleich-
zeitiger Vergrößerung der Geschäftsflächen für die bestehen-
den Einzelhandelsbetriebe und Neuschaffung von Ersatzflächen 
für Betriebe, die innerhalb des Sanierungsgebietes umge-
setzt werden müssen. Dieses Ziel entspricht der gegebenen 
und angestrebten zentralörtlichen Bede~tung des Bereichs. 

Die öffentlichen Belange der Gesundheit und Sicherheit werdEn 
durch folgende Planinhalte berücksichtigt: 

a) Der durchgehende Kraftfahrzeugverkehr berÜhrt das Plan-

gebiet nicht; 

b) Der ruhe,p.de Verkehr wird in den Nachbargebieten "Hintere 
Grabenstrasse" (Sanierungsgebiet) untergebracht und belastet 

das Gebiet nicht. 

e) Die wohnnahe Infrastruktur (Spielplätze, Kindergarten mit 
Freiflächen) wird in Nachbargebieten· (Sanierungsgebiet bzw. 
Ergänzungsgebiet) untergebrach:t. 



\. 
d) Im Hof zwisc'N,en l'1etzgergasse· Ulid Neue Strasse entsteht über , / 

der Hofb~bauun~_ .. , e~ne künstliche Freifläche _)R1t guter Be-
\,""'-- <: _:--

sonnungfJ 
~ /~ 

e) Der Dereich entlan~""'{ie8 Ammerkanals W'ffd als Erholungszone , / 

neu staltet. 

Pie öffentlichen Belange w~f:ren allerdings beeinträchtigt, wenn 
" 

die Ausdehnung der geWerblich~~, Nutzung in dem vorgesehenen 

Mischgebiet auf das gesamte Nut~~gsvolumen offen stehen würde. 

Die höhere Dichte ist mit den öffen:t;lichen Belangen einer 

einwandfreien Verkel1rserschliessung tmd einer hohen Wohn-
.. ' \, 

qualität nur ve~einbar, wenn das WOhnelt mindestens etwa 50% Anteil 
an der Gesamtnu'tzfläche behält A \\ 

~ \. 
Deshalb wird für die Grundstücke jeweils festgelegt, welche 

Geschosse von gewerblicher Nutzung gemäss § 6 (2) Ziff. 2 bis 7 ",)) 
frei bleiben müssen. 

, ·1 



e) Im Hof zwischen Metzge!'gassß und Neue Strasse entstß.ht 
über der Hofbebauuns ei~e ~~stlichß FreifläQPe ~i~ ~uter 
Besonnung. 

f) Der BeL'eich entlang des Ammerkanals wird al·s Fussgä!l.e;er-
bereich mit Baumbestand und offen~m Wasserlauf neu ~e­
staltet, 

Der Bebauungsplan geht davon aus, dass das Gebiet als Misch-
gebiet auch in Zukunft mit einem bedeutenden Anteil der Ge-
schossfläche dem Wohnen dient, Würde sich die Gebietscharakte-
ristik durch eine in grösserem U~fange einsetzende Umwidmung 
von Wohnraum in gewerblich genutzten Raum ändern·und zum Kern-
gebiet hin verschieben, so wü~de die Gefahr bestehen, dass bei 
der hohen GFZ I ; , ",3,',. 

- - -- - -- - --- - ---- -.. _---
die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse ( dUrch'-··.A:ü.-s=-------o 

sterben" des Gebietes, durch den Verlust der m gen nachbap~ 
schaft lichen Verflechtungen und durch den Verlust der wohn-
nahen Infrastrukt~r) 

o und dia Bedürfnisß6 de~ Verkehrß (durch überpropo~ttonale 
Zunahme des Verkehraaufkommaps) 

nicht mehr lefri.e4igt we~dt1l+ können. 

Deshalb wird al~ ~rgänzenqe M~6snahme im Sinne von § ~7(9) Ziff. 2 
BauNVO fe,stgelegt, da~8 ba.~tirnmte Obergeschosse (di.e für das 
Wohnen besonders geer'gnet lJind) a-q,sschl:Lesslich -der Wqhn ittt~{'Lfo--­
vorbehamten bleiben müssen_ In der Regel handelt e~ sicÄ hierbei Q 
um das tweit~ und 4i~ d~~ügerlie.g~~den ObergeschQsqe. 
Bei der Festlegung. d~r betre.ffen~en Flächen wurde auf die Be-
lichtung und Besonnung der Ges.chosse" auf den Flächenbedarf 
öffentlicher _.Einrichtungen (Postamt Neue Strasse 7) und auf den 

im Zuge der Sanierung entstehenden gewerblichen Ersatzbedarf 
(Metzgergasse 4) Rücksicht genommen. ' 

- ---~-, - --- -- ------- ----

Bei der Festlegung der "Nur-Wahn-Geschossell wurde darauf ge-
achtet, dass auf jedem überbaubaren ~rundstück eine gewerbliche 
Nutzung zülässig bleibt, die mindestens dem Masa der zulässigen 
GFZ nach § 17 (1) BauNVO entspricht. 



4) Nutzungskonzept 

Gegenüber dem bisherigen Nutzfläcbenbestand (Stand bei förm-

licher Festlegung als Sanierungsgebiet) entstehen folgende 

Änderungen in der Nutzungsstrllktur ;: .. 

a) Änderungen in der Wohn- Geschossfläche: 
Verluste Metzgergasse 3 149 

• • • ••••• " ....... CI • qm 

Metzgergasse 4- 206 
• •••••••••••••••• qm 

Metzgergasse 6 389 • ................. qm 

Metzgergasse 7 178 
• e ••••••••••••••• qm 

Metzgergasse 9 110 . 
• ............ " •••• qm 

Metzgergasse 21 69 
• .............. '* •• qm 

Verluste insgesamt 1 101 
• • CI! • ., •• ., ••••••••• q,m 

Zuwachs Metzgergasse 3 neu 130 
(D ••• c •••••••••••• qm 

Metzgergasse 4 neu 130 
..... JI ••••••••••• 0 qm 

Metzgergasse 4/1 neu · .... ~~? ......... qm 

Metzgergasse 13 neu: 
I Metzgergasse 15 neu> 

Metzgergasse 17 neuJ 

" 

• ........... dI ..... e qm 
770 • ................. qm 

• • 6 ••••••••• Cl •••• qm 

Lange Gasse 18 
Lc;.ng~ Gasse 20 

50 
• ........... e ...... qm 
.• ~ . -.... · 59 ~ 4ft ._ ... - ••• e_ qm 

Zuwachs insgesamt 1 340 
• -0 ••••••••••••••• qm 

Gewerblich "genutzte Geschossflächen: 

Verluste Metzgergasse 4 45 
• ••••••• i • 0 •••••• qm 

Metzgergasse 4/1 274 ' 
• ••••• .;t ........... qm 

Hafengasse 5 125 
• • G ••• ffI ••••••• fo •• qm 

Metzgergasse 5 55 • ................. qm 

Metzgergasse 6 152 
• •••••••••• 6 ••••• qm 

Metzgergasse 9 55 
• •••••••••••••• 0 e qm 

Metzgergasse 21 67 
• 0 ••••••••••••• ., • qm 

Beim Nonnenhaus 1 77 • ................. qm 

Verluste insgesamt 850 
• •••• 6 ••••••••••• qm 



Zuwachs Metzgergasse 4 neu 310 
• 0 • " .......... 0 .... It qm 

Metzgergasse 4/1 neu <.. 
660 

• •••••••••••••• 0 ... qm 

Hafengasse 5 (Hof) 380 
• •••••••••••••••• 111 qm 

Metzgergasse 3 neu 150 
• .................. qm 

Metzgergasse 6 neu 215 
e .................. 0 • qm 

Metzgergasse 13 - 17 neu 715 
• 0 ••••• ., ••••••••• Cl qm 

Hafengasse 1 23 • ....... :- ............ qm 

Lange Gasse 18 55 
G •••••••••••• e ., .... qm 

Zuwachs insgesamt 2 508 
• •••••• • ' ..... 0 0 ••••• qm 

Entsprechend den Sanierungzielen ergibt sich eine Erhaltung 
der bisher vorhande,nen W-ohnfläche·· :(Zunahme um 240 qm Ge-

schossfläche) bei einer Vergrösserung der gewerblich genutz-

ten Geschossfläcbe um 1 660 qm. 

5) Bodenordnung 

Die Stadt ist Eigentümer folgender Grundstücke 

(Stand 20.10a75): 

Metzgergasse 3, 7, 6, 21, Parze 167/168 
Lange Gasse 18, 20. 

Die Grundstücke Metzgergasse 5 und 9 sowie Beim Nonnenhaus 1, 
die für die Neuordnung benötigt werden, konnten bisher nicht 

freihändig erworben werden. Diese Grundstücke sollen nicht 

wieder überbaut werdene Di<~ Stadt wird' versuchen, die Grund-
stücke zu erwerben" Sollte dies' nicht gelingen, so ist für 

den betreffenden Teilbereich ei~e,Umlegung durchzuführen. 

6) Kosten- und Finanzierungslibersicht. 

Die Kosten und Erlöse aus de~ Sanierung des Sanierungsgebietes 

I1I wurden seit 1971 jährlich entsprechend dem Planungsstand 

ermi ttel t und für die Aufst'e11ung des SE-Programms des Bun-

des angemeldet. 
Für das 'I'eilgebiet IfMetzgergasse - West" ergibt sich folgende 

vorläufige Zusammenstellung der Kosten und Erlöse aufge-

gliedert nach dem Formular für das SE-Programm. 
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A Kosten 

Vorbereitende Untersuc~ungen 

Sozialplanung § t StBa~FG 
Gutachten Kaufkraft 

Weitere Vorberei·t.ung 
öffentlichkeitsarbeit 0 

Geologisches Gutachten 

Grunderwerb 

5.4 Ordnungsmassnahmen 

5.4.4 

Bodenordnung 

Umzugskosten 

- Bewohner 
- Betriebe 

Härteausgleich 

- Bewohner 
- Betriebe 

. ; 

11 '000.-

10 000.-

22 000.-

10 000.-

Sonstige Kosten zur Verwirk-
lichung des Sozialplans 
z.B. Mietsubventionierung 

Beseitigung baulicher Anla~en 

Wertersatz abzubrechende Gebäude 

ErschliesBungsmassnahmen 

Versorgungsanlagen 200 000.-

Fussgängerbereiche 

1150 qm x 300.- 350 QOO'.-

Strassenkorrekturen 

1650 qm x 100.- 170 000.-

5.4.8 Änderung von Einrichtungen 
der 5ffentlichen Versorgung 

5.4.9 Vergütung Sanierungsträger 

5.4.10 Zwischenfinanzierung 

5.5 Baumassnahmen 

Unrentierliche Kosten der 
Modernisierung 

DM 

10 000.-

6 000.-

1 000.-

5 000.-

352 000.-

4 000.,-

21 000.-

32' 0008-

50 000.-

122 000.-

350 000.-

720 000.-

20 000.-

150 000.-

50 000.-

500 000.-



Unrentjerlicbe Kosten der 

Erhaltung historiscbe!' Gebäude .:~ _ 

Gemeinbedarfseinrichtungen 
Ammerka.nal und Grünanlagen 

Summe Kosten 

B Erlöse 

Erlöse aus Veräusserung frE'ige-

machter Grundstücke 
205 qm x 700.- ~ 143 000.-

580 qm x 480.- = 277 ooo~-

Ausgleichsbeträge 

2 596 qm x 80.-

Mieterträge 

Wertzuwachs der Gemeinde 

Summe Erlöse 

C Unrentierliche Kosten der Sanierun~ 

Kosten abzüglich Erlöse 

DM 

250 000.-

200 000.-

2 843 000.-

420 0000-

200 -000.-

~ 620 000.-

:: 2 223 000.-
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7) Sozialplan § 8 ß.tBauFG 

Auf der Grundl~g.e, yon Best~u:;Ldsaufnabme und Analyse der 

HauPtprobl~~e'_~\~rd~n ~_ur Verme1q.up~ von Na.cbteilen 

für die Bet:r~f~~neI,l' fplgende "'ßTlincisätze de.s SozialplanGH 

für das San~erungagebiet lXI inßge~3amt formuliert: 
. .~ ~-:--~~.~) \ - .-

a) Bescbletinigutlg 'des ~:Verfahrens und Herstellung der 

Flanungssicherheit in zweckmässigen Teilabschnitten~ 

-(Berücksic~tigüng .der, Befragungsergebnisse bei der 

Wsi terbearbe:itung ·der. Planung ~ Information der Be-

troffenen,. D~ekussion v-nd Y~ra~sGhiedl1ng im Sanierunp;s-

ausschuss u.~d Gemeinderat). 
: • .:.:' ! 

b) Erweiterung deF Modernisierungsberetche (siehe 5.1) 
und Re,Q.uz.t\~rung .der Flächensani~rungs_zone auf das 
unbedingt Notwendige. 

c) Durchfübrung elnes Ersatzwohnraumprogramms ._m~ ~ einem 

Angebot, das den sozialep. Bedürfnis.sen und der wirt-
schaftlichen ~~tuatiDn der ~ewohner angemessen ist. 

d) Hilfen im ~inzelfall 

Zum Ausgleich von Nachteilen durch Sanierungsmass-
nahmen im Einzelfall soll ten über die Bestimmun!~en 
im St·BauFG hinaus (Umzugskosten-Erstattung, Ent-

schädigung von Vermögensnacbteilen, Härteausgleich) 

-folgende Grundsätze gelten: 

Mietern_, di:e :aU$ eigener Initiative eine Ersatz-

wohnung sucben und um·zieh'sn und so zur Durchführung 

der Sani~r~ng beitragen, sollen die Umzugskosten 
erstattet werden,· auch o.ann, wenn der Zeitpunkt der 

Massnahme im, Einzelfall noch nicht feststeht. 

- In jedem F~ll sollen bei Vmzügen EingliederungshiJfün 
in-, die neue Umgebupg a;ngebot~n werden(z. B. Vermf t t:lung 

eines KindergartenpLatzes). 

Hier ist eng mit den zuatändigen Ämtern und freien 
Trägern '-von' Sozialarbeit zusammenzuarbeiten. 

'I ," ...... 

Für Untermieter sollen'im Einzelfall, soweit sie 
-' 

durch die Sanierung eindeutig benaQ~teiligt werden, 

die Schutzbestimmungen des StBalJFG entsprechend 

angewandt werden (z.B. Er8atzwohnra~m, Umzugs_ 

kosten und HärteausgleiG~). 

11 



- Bei der Planung von Modernisierungen sind die 
Miete~, wenn sie in den Geb~uden oder in dSr Nach-
bArschaft wohnen bleiben wollen, entsprechend dem 
Sozialplan zu unterstützen und vor Durchführung 
evtl. nbergangswohnungen oder Ersatzwohnungen bereit-
zustellen. 

- In Härtefällen ist vorläufig auf eine Modernisierung 
zu verzichten (z.B. sehr hohes Alter der Bewohner). 

- Bei allen Umzügen und durch Modernisierung bedingten 
Mieterhöhungen soll die Stadt von sich aus die Wohn-
geldberechtigung prüfen. 

- In jedem Einzelfall sollte vor Massnahmen sicher ge-
stellt sein, dass 
o eine gesundheitliche Gefährdung nicht "zu er-

warten ist und 

o die Veränderung zeitlich nicht mit aussergewöhn-
lichen Belastungen zusammenfällt. 

e) Verbesserup.g der kommunalen Infrastruktur im Wohnbe-
reich (Kindergartent Spielmöglichkeiten für Kinder). 

Dle sich aUs den Grundsätzen des Sozialplans ergebenden 
stadtplanerischen Folgerungen sind in der AufgabensteIlung 
für den Bebauungspla.n "Metzgergasse ... West" eingegangen. 

Die erf6rderlichen Massnahmen für die Betroffenen sind 
in einer umfangreichen Kartei, festgehalten, welche für 
jeden Haushalt gesondert entsprechend dem Stand der 
Sanierung fortgeschrieben wird. 

Für die notwendigen Umsetzungen ergibt sich folgende 
Übersicht: 

a) Umsetzungen aus 5 Gebäuden, die abgebrochen werden. 

Hausha.lte davon Umsetzung Problem-
innerhalb Altstadt fälle 

1 - Person 2 1 1/ .... 1 
.:.'.... 

2 - Personen 5 2. 3 
3 - Personen 2 1 

4 - Personen 1 1 1 

5 - Personen 1 1 1 

6 - Personen 1 1 1 
8 - Personen 1 1 
Un1ierm1e1ier .A A 
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Weiterhin sind 2 Teiloetriebe ,~~nzusetzen (Ersatzraum 
im Plangebiet im Bau). 1 Betrieb wird aufgegeben. 

2 Gebäude wurden bereits freigem~cht und abgebrochen. 
Die betreffenden Umsetzungen sind oben nicht erfasst. 

b) Zur Durchführung der Modernisierung in 9 Gebäuden 
müssen umgesetzt werden: 

Haushalte 

1 - Person 
2 - Personen 

3 - Personen 
4 Personen 

5 - Personen 

Untermieter 

vorübergehende 
Umsetzung 

1 

1 + (2) 

2 

1 

(1 ) 

endgültiger 
Umzug 

1 

1 

8 
Bei den eingeklammerten Fällen ist eine vorübergehende 
Umquartier~ng innerhalb desselben Gebäudes denkbar . 

. , 

Es handelt sicb jeweils um die Eigentümer des Gebäudes • 


